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Ja, da wurde schon einiges Wichtiges gesagt.
Natürlich ist es auch in Ordnung, den zweitplatzierten als Stellvertreter ohne weitere Wahl
auszurufen, wenn man dieses Verfahren so ankündigt.
Ältere Schüler sollten unbedingt selbst einen Wahlausschuss bilden, der das Wahlverfahren und
die Auszählung leitet.

Wichtig ist auch die Aufklärung der Klassensprecher über ihre Rechte und Pflichten. Wir geben
als Verbindungslehrer den Kollegen eine Übersicht am Schuljahresanfang in die Fächer, die
nach der Wahl bei den Klassensprechern verbleibt. Wer in Baden-Württemberg unterrichtet,
kann sie gerne per e-mail von mir bekommen (die Schüler haben z.B. das Recht, eine
"Verfügungsstunde" zu bekommen, in der sich schulische und unterrichtliche Fragen
diskutieren können).

Auch für B-W zwingend: Die Wahl der Klassensprecher muss bis zur 3. Schulwoche erfolgt sein
(Ausnahme Blockklassen)!

Schön finde ich, dass hier einige einen richtigen Wahlkampf initiieren!

1https://www.lehrerforen.de/thread/12956-klassensprecherwahl/?postID=110754#post110754
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